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Bekanntmachung.
Die diesjährigen öffentlichen Impfungen finden

im Ratbause , Zimmer No . 16 . nachmittags um
5 Uhr , an folgenden Tagen statt : 5 . , 6 ., 7 ., 8 . , 9 .,
10 ., 19 . . 20 ., 21 ., 22 . September . Für Impflinge
aus infizierten Häusern sind die Termine auf den
23 . und 24 . September angcsetzt.

Die Termine für die Wiederimpfung werden
oen betreffenden Kindern in ihren Schulen bekannt
gegeben.

Der Eingang zum Jmpflokal erfolgt durch
das Portal gegenüber dem Hotel „Zum grünen Wald " .

Eine Woche nach der Impfung find die
geimpften Kinder zur Prüfung des Erfolges im
Impftermine vorzustellen . Nachschau findet eben¬
falls nachniittag « 5 Uhr statt.

Die Angehörigen dürfen fick erst nach Empfang¬
nahme des Impfscheines aus dem Jmpflokal ent¬
fernen.

Die Angehörigen der Impflinge (Eltern,
Pflcgecltern und Vormünder ) werden ersucht , ihre
Kinder bezw . Pflegebefohlenen pünktlich nach¬
mittags um 5 Uhr zur Impfung und Nach¬
schau zu bringen , andernfalls müssen die Kinder , bei
Vermeidung der im Neichsimpfgefetz angcdrohtcn
Strafen , auf eigene Kosten geimpft werden.

Jmpfpflichtig sind alle im Jahre 1903 und
früher geborenen Kinder , soweit sie nicht mit Er¬
folg geimpft worden sind oder nach ärztlichem
Zcngniß die natürlichen Blattern übcrstanden
haben , ferner diejenigen Kinder , welche in früheren
Jahren wegen Krankheit zurückgestellt oder der
Impfung vorschriftswidrig entzogen worden sind.

Gleichzeitig mache ich darauf aufmerksam , daß
Abimpfnngcn von Arm zu Arm nicht stattfinden
und daß der zur Verwendung gelangende Impf¬
stoff aus dem staatlichen Jmpfinstitut zu Cassel
bezogen wird.

Verhaltungsvorschriften
für die Angehörigen der Erstimpflinge.

8 1. Aus einem Haufe , i» welchem an¬
steckende Krankheiten , wie Scharlach , Masern,
Diphtherie , Croup , Keuchhusten , Flecktyphus , rasen-
artige Entzündung oder die natürlichen Pocken
herrschen , dürfen die Impflinge zum allgemeinen
Termine nicht gebracht werden , auch haben sich
Erwachsene , die in solchen Häusern wohnen , vom
Impftermine fernzuhaltcn.

8 2 . Die Eltern des Impflinge « oder deren
Vertreter haben dem Jmpfarzte vor der Aus¬
führung der Impfung über frühere oder noch be¬
stehende Krankheiten des Kindes Mitteilung zu
machen.

Z 3 . Die Kinder müssen zum Impftermine
mit reingewaschenem Körper und mit reinen
Kleidern gebracht werden.

8 4 . Auch nach dem Impfen ist möglichst
große Reinhaltung des Impflinge « die wichtigste
Pflicht.

8 5 . Man versäume eine tägliche sorgfältige
Waschung nicht.

8 6 . Die Nahrung des Kindes bleibe un¬
verändert.

87 . Bei günstigem Wetter darf das Kind
ins Freie gebracht werden . Man vermeide im
Hochsommer nur die heißesten Tagesstunden und
die direkte Sonnenhide.

8 6. Die Impfstellen sind mit großer Sorg¬
falt vor dem Aufreibrn , Zerkratzen und vor Be¬
schmutzung zu bewahren , sie dürfen nur mit frisch
gereinigten Händen berührt werden , zum Waschen
der Impfstellen darf nur reine Leinwand oder
reine Watte verwendet werden.

Vor Berührung mit Personen , welche an
eiternden Geschwüren , Hautausschlägcn oder Wund¬
rose (Rotlauf ) erkrankt sind , ist, , der Impfling
sorgfältig zu bewahren , um die Übertragung von
KrankheitSkcimen in die Impfstellen zu verhüten,
auch find die von solchen Personen benutzten
Gegenstände von dem Impflinge fernzuhalten.
Kommen unter den Angehörigen des JmpflingcS,
welche mit ibm denselben Haushalt teilen , Fälle
von Krankheiten der obigen Art vor , fo ist cS
zweckmäßig , den Rat eines Arztes einzubolcn.

8 9. Nach der erfolgreichen Impfung zeigen
sich vom vierten Tage ab kleine Bläschen , welche
sich in der Regel bis zum neunten Tage unter
mäßigem Fieber vergrößern und zu erhabenen von
einem roten EnizündungShof umgebenen Sctmtz-
pocken entwickeln . Dieselben enthalten eine klare
Flüisigkeit , welche sich am achten Tage zu trüben
beginnt . Vom zehnten bis zwölften Tage beginnen
die Pocken zu einem Schorfe einzutrocknen , der
nach drei bis vier Wochen von selbst akställt.

Die erfolgreiche Impfung läßt Narben von
der Größe der Pusteln zurück , welche mindesten«
mehrere Jahre hindurch deutlich sichtbar bleiben.

8 10 . Bei regelmäßigem Verlaufe der Schutz¬
pocken ist ein Verband überflüssig , falls aber in
der nächsten Umgebung derselben eine starke , breite
Röte entstehen sollte , find kalte , häufig zu wechselnde
Ümschlägc mit abgekochtem Wasser anzuwendc » ;
Wenn die Pocken sich öffnen , ist ein reiner Verband
anzulegcn.

Bei jeder erheblichen , nach der Impfung ent¬
stehenden Erkrankung ist ein Arzt zuznziehen ; der
Jmpfarzt ist von jeder solchen Erkrankung , welche
vor der Nachschau oder innerhalb 14 Tagen nach
derselben eintriit , in Kcnnrnis zu setzen.

8 11 . An dem im Impftermine bekannt zu
gebenden Tage erscheinen die Impflinge zur Nach
schau . Kann ein Kind am Tage der Nachschau
wegen erheblicher Erkrankung oder weil in dem
Hause eine ansteckende Krankheit herrscht (8 1),
nicht in dar Jmpflokal gebracht werden , so haben
die Ellern oder deren Vertreter dieses spätesten?
am Termintage dem Jmpfarzt anzuzeigen.

8 12. Der Impfschein ist sorgfältig aus
zubcwahren.

Verhaltungsvorschriften für
Wicderimpflinge.

8 1 . Ans einem Hause , in welchem ansteckende
Krankheiten , wie Scharlach , Masern , Diphtherie,
Croup , Keuchhusten , Flecktyphus , rosenartige Ent¬
zündungen oder die natürlichen Pocken herrschen,
dürfen die Impflinge zum allgemeinen Termin
nicht kommen.

8 2 . Die Kinder sollen im Impftermine mit
reiner Haut , reiner Wäsche und in sauberen Kleidern
erscheinen.

8 3 . Auch nach dem Impfen ist möglichst
große Reinhaltung des Impfling » die wichtigste
Pflicht . (

8 4 ! Die Entwickelung der Impfpusteln tritt
am 3 . oder 4 . Tage ein und ist für gewöhnlich mit
fo geringen Beschwerden im Allgemeinbefinden ver¬
bunden , daß eine Versäumnis des Schulunterrichts
deshalb nicht notwendig ist. Nur wenn aus¬
nahmsweise Fieber eintritt , soll das Kind zu
Hause bleiben . Stellen sich vorübergehend größere
Röte und Anschwellungen der Impfstellen ein , so
sind kalte , bänfig zu wechselnde Ümschläge mit ab-
gekochtem Wasser anzuwcnden . Die Kinder können
das gewohnte Baden forlsetzen . Da » Turne » ist
vom 3. bis 12 . Tage von Allen , bei denen sich
Jmpfblattern bilden , ciusznsetzen . Die Impfstellen
sind , solange sie nicht vernarbt find , sorgfältig vor
Beschmutzung , Kratzen und Stoß, , sowie vor
Reibungen durch engeKIcidung und vor Druck von
Außen zu hüten . Insbesondere ist der Verkehr
mit solche» Personen , welche an eiternden Ge¬
schwüren , HautauSjchlägen oder Wundrosen (Rot¬
lauf ) leiden , und die Benutzung der von ihnen
gebrauchten Gegenstände zu vermeiden.

8 5 . Bei jeder erheblichen , nach der Impfung
entstehenden Erkrankung , ist ein Arzt zuzuzieben,
der Jmpfarzt ist von solchen Erkrankungen , welche
vor der Nachschau oder innerhalb 14 Tagen nach
derselben eintritt , in Kenntnis zu setzen.

8 6. An dem im Impftermine bekannt zu
gebenden Tage erscheinen die Impflinge zur Nach¬
schau . Kann ein Kind am Tage der Nachschau
wegen erheblicher Erkranknna . oder weil in dem
Hause eine ansteckende Krankheit herrscht (8 11»
nicht in das Jmpflokal kommen , so haben die
Eltern oder deren Vertreter dieses spätestens am
Termintage dem Jmpfarzt anznzeigen.

8 7 . Der Impfschein ist sorgfältig auf-
zubewahren . *

Wiesbaden , 25. April 1904.
Der Polizei -Präsident : v . SchtNck.

Bekanntmachung.
Diejenigen Herren Ärzte , welche in ihrer

Privatpraxi « Impfungen vornehmen , mache ich auf
die Beschlüsse und Vorschriften des BundeSrateS
vom 28 . Juni 1899 zur Ausführung des Jmpf-
gesetzc« nehst den Erläuterungen hierzu (Extra-
Beilage zu No . 13 des Amtsblattes der König¬
lichen Regierung zu Wiesbaden vom 29 . März 1900)
ausmerksam.

Indem ich die Herren Ärzte um genaue Be¬
folgung dieser Vorschriften ersuche, weise ich be¬
sonders auf die 88 16 und 17 a . a . O . hin,
welche lauten:

„8 16 . Die Impfung ' wird der Regel
nach auf einem Oberarm vorgenommen , und
zwar bei Erstimpflingcn auf dem rechten , bei
Wiederimpfungen ans dem linken Arme . ES
genüge » vier seichte Schnitte von höchstens
1 Centimetcr Länge . Die einzelnen Jmpf-
schnitte sollen mindestens 2 Centimeter von
einander entfernt liegen . StärkereBlutnngen
beim Impfen sind zu vermeiden . Einmaliges
Eiiistreichen der Lymphe in die durch Än-
spannen der Haut klaffend gehaltenen
Wunden ist im Allgemeinen ausreichend.

Das Aufträgen der Lymphe mit dem
Pinsel ist verboten.

Übrig gebliebene Mengen von Lymphe
dürfen nicht in das Gefäß zurückgefüllt oder
zu späteren Impfungen verwendet werden.

8 17 . Die Erstimpfung hat als erfolg¬
reich zu gelten , wenn mindestens eine Pustel
zur regelmäßigen Entwickelung gekommen ist.
Bei der Wiederimpfung genügt für den
Erfolg schon die Bildung von Knötchen oder
Bläschen an den Jmpsstellcn ."

Druckexemplare der Vorschriften , welche von
den Ärzten bei der Ausführung der Jmpfgeschäftes
zu befolgen sind , sowie der Verhaltungsvorschriften
für die Angehörigen der Impflinge und Wieder-
impflinge sind in der Bnchdrnckerei von Plaum,
Moritzstraße No . 27 , Hierselbst zu haben.

Ferner mache ich wiederholt „darauf aufmerk¬
sam , daß Seitens der Herren Ärzte bei Abgabe
von Zeugnissen , in welchen gemäß der §§ 2 und 10
des Reichsimpfgesetzes vom 8. April 1874 m gültiger
Form (8 10 ) die Notwendigkeit der Zurückstellung
eines Impflings bezw . Wiederimpflings bescheinigt
werden soll , nur das durch den BundcSrats-
beschluß vom 30 . Oktober 1874 (Min .-Bl . f.
d. i . V . S . 235 ) vorgcschriebeneFormular3zi be¬
nutzen ist . Es unterliegt dabei keinem Bedenken,
wenn das Wort „kann " des Vordrucks in dem
bezeichneten Formular geeignetenfalls in „konnte"
umgeändert wird.

Ist ein Jmpfpflichtiger auf Grund eines ärzt¬
lichen Zeugnisses von der Impfung zweimal befreit
worden , so kann die fernere Befreiung nur durch
den zuständigen Jmpfarzt erfolgen (8 2 Abs . 2
des Jmpfgejctzes ) . > *

Wiesbaden , den 7 . April 1904.
Der Polizei -Präsident : v . Schenck.

Bekanntmachung.
Grundsätze für die Lieferung von Lymphe aus , den
Königlichen Anstalten zur Gewinnung tierischen

Impfstoffes.
Die Anträge aus Lieferung von Lymphe au«

einer Königlichen Anstalt zur Gewinnung tierischen
Impfstoffes sind brieflich oder telegraphisch ^dei dem
Dirigenten der Anstalt cinznbringen . Zur Stellung
derselhen sind Ärzte , Behörden und Vorstände
öffentlicher Krankenanstalten befugt . Da » Jmps-
ergebnis ist alsbald nach seiner Feststellung der
Anstalt auf den den Sendungen zur Bericht¬
erstattung beigefügten Karten durch den Arzt , der
die Impfungen vorgenommen hat , portofrei mit¬
zuteilen . Bei den Lymphbcstellungen ist folgende»
zu beachten:

a ) Die Anträge auf Lieferung von Lymphe zu
öffentlichen Impfungen sind unter deutlicher
Angabe des Namens und de« Wohnorte«
des mit der Ausführung derselben beauf¬
tragten Arztes , sowieder Zahl derJmpfungen.
zu denen , und des Tages , an welchem die
Verwendung stattfinden soll , mindestens
14 Tage vor dem letzteren einzubringcn.

Die Lieferung erfolgt in der Regel an
den Jmpfarzt.

b ) Die Anträge auf sofortige Lieferung von
Lymphe zu den Impfungen , welche wegen
des Ausbruches der natürlichen Pocken von
den zuständigen Behörden angeordnet sind
oder welche aus gleichem Grunde in Kranken-
Anstalten oder Gefängnissen an dem Warte¬
personale bezw . den Insassen dieser Anstalten
vorgenommen oder welche an ausländischen
Arbeitern auf Anordnung der zuständigen
Behörden ausgeführt werden sollen , haben
außer der Bezeichnung der Adresse , an welche
die Sendung geschickt weiden soll , die Zahl
der voraussichtlich zur Impfung gelangenden
Personen zu enthalten.

0) Die Anträge auf Lieferung von Lymphe zu
private » Zwecken können nur von Ärzten
gestellt werden ; auch bei diesen kann der
Änstalts -Dirigent eine vierzehntägige Vor-
ansbcstellung verlangen.

Die Lieferung erfolgt in den Fällen ») » nd
b ) kosten - und portofrei , für private Zwecke (c)
kosten - und portopflichtig und zwar gegen eine
durch Einsendung mit der Post frei einschließlich
Bestellgeld im Voraus zu leistende Zahlung von
20 Pf . für eine zu einer Impfung , von 60 Pf . für
eine zu fünf Impfungen hinreichende Menge . Die
Verwendung von Postmarken zur Zahlung ist
nicht statthaft . _ *

Vorstehende Bekanntmachung der Herrn
Regierungs -Präsidenten hiersclbst wird hiermit zur
öffentlichen Kenntnis gebracht.

Wiesbaden , 7. Avril 1904,
Der Polizei -Präsident : v . Schenck.

Beschlich.
Der Weg in der 8 . Gewann , Bleidenstadter-

weg , Lagerb .-Ro . 8689 . zwischen No . 6684 und
6685 des LagcrbuchS . wird , nachdem Einsprachen
gegen da » Einziehungsversahren nicht erhoben
worden sind , hiermit eingezoge » .

Wiesbaden , den 2. September 1904.
Der Oberbürgermeister.

Bekanntmachung.
Nach § 6 der Polizeiverordnung de» Herrn

Oberpräfidentcn vom 11 . September 1900 , betreffend
den Verkehr mit Fahrrädern auf öffentlichen Wegen,
Straßen und Plätzen sind die Wegevolizeibehörde»
befugt , da » Befahren bestimmter Wege , Straßen,
Brücken und Plätze , sowie Teile derselben eim' chließ-
lich der Bankette neben den Fahrstraßen mit
Fahrrädern oder mit bestimmten Arten von Fahr
rädern ganz oder zeitweilig zu untersagen.

Bereits bestehende Verbote sollen in Kraft
bleiben.

Unter Hinweis aus diese Bestimmuna bringe
ich hiermit zur allgemeinen Kenntnis , daß gemäß
8 26 der für den RegiernngSbezirk Wiesbaden
geltenden Weaevolizciverordnung des Herrn
Regierungs -Präsidenten vom 7. November 1899
öffentliche Fußwege , also auch die neben den Fahr¬
straßen der öffentlichen Wege befindlichen Bankette,
voi , Fuhrwerken , Reitern , Maschinen oder 2Sieb
transporten nicht benutzt werden dürfen.

Unter Fuhrwerken sind gemäß 8 1 der er¬
wähnte » Verordnung de? Herrn RegiernngS-
Präfidenten u . A . auch Fahrräder und Selbstfahrer
zu verstehen.

Zuwiderhandlungen gegen diese Bestimmungen
werden » ach 8 50 dieser Verordnung mit Geld¬
strafe bis zu 60 M ., im Unvermögensfalle mit
Haft bestraft.

Wiesbaden , de» 19. August 1904.
Der Polizei -Präsident : v . Schenck.

Bekanntmachung.
Von dem Feldwege zwischen 1 . u . 2 . Gewann

„Dreiwciden ", Lagerb .-Ro . 9092 soll der auf dem

Plane mit Lagerb .-Ro . 9092 bezeichnest Teil zwischen
der Werder - und Scharnhorststraßc eingezogen
werden . . t .. . , . .

Dieser Vorhaben wird gematz 8 57 des
Zuständigkeitsgesetzes vom 1. August 1883 mit dem
Anfügen hierdurch zur öffentlichen KenntmS . ge¬
bracht . daß Einwendungen hiergegen mnerhalo
einer mit dem 1 . September d I . b-gmn -nd -n
Frist von vier Wochen bei dem Magistrate schriftlich
emzureichen oder im Natbause , Zimmer No . 45,
zum Protokoll zu erklären sind.

Eine Zeichnung liegt an der genannten Stelle
zur Einsicht aus . ,

Wiesbaden , den 30. August 1904.
Der Oberbürgermeister.

Bekanntmachung.
Um den dienstlichen Geschäftsbetrieb fernerhin

zu vereinfachen , bestimme ich hiermit , daß , wie
dieses bei allen Königlichen Polizeivcrwaltungen
der Monarchie bereits längst cingefüdrt ist, sämt¬
liche Beglaubigungen von Unterschriften und Ab¬
schriften — letztere insoweit sie nicht der Stempcl-
pflicht unterliegen — ferner die Ausstellung von
Lebens - pp . Zeugnissen ans Quittungen über den
Empfang von Renten (cinschließlich Jnvaliden-
nnd Unfallrenten ) , Warteqeldern , Pensionen , Unter¬
stützung ? -, Kranken -, Witwen - und Waisengeldcrn
durch die Vorstände der Polizei -Reviere vorzu-
nchmen sind.

Interessenten wollen sich demzufolge in ge¬
gebene » Fällen fernerhin an de» zuständigen
Polizeikommissar des Revier «, in dcffen Bezirk sic
wohnen , wenden.

Abschriften , welche der Stcmpclpflicht unter
liegen , werden nach wie vor im Büreau der
Königlichen Polizei - Direktion beglaubigt . *

Wiesbaden , den 10 . Juli 1904.
Der Polizei -Präsident : v . Schenck.

Bekanntmachung.
Um Angabe dcsAuscnthalts folgcnderPersonen,

welche sich der Fürsorge für hülfrbedürftige An¬
gehörige entziehen , wird ersuchst , „

1. des Taglöhners Georg Beikler , geb. 22 . 6,
1849 zu Hcchtsheim , t . a  .

2. des Taglöhner « Jakob Bengel , geb . 12 . 2 . 1853
zu Niederhadamar . „

3. de« Taglöbners Johann Blckert , geb. 17 . 3.
1866 zu Schlitz . «. . . .

4 . der ledigen Dienstmagd Karolnie Bock , geb.
11 . 12 . 1864 zu Weilmünster.

5. der Ehefrau des Arztes Theodor Ford,
Hermine , geb . Steinberger , geb . am 2. 2 . 18/o
zu Eppelsheim , , _ , ,

6. des Fuhrmanns Wilhelm Gruber , geboren
27 . 5 . 1864 zu Eschenhahn,

7 . des Reisenden Alois Heilmann , geboren 11 . 4.
1856 zu Hainstadt , „ „„ . «o™

8. des Maurers Emil Hoppe , geb. 17 . 1. 1872

9 . dcS ^TagsthneiS Franz Hoppe , geb . 10 . 8 . 1878

10 . des ^ aglöhner » Wilhelm Horn , gen . Dietrich,
geboren am 11 . 2 . 1868  zu Hadamar,

11 . de » Taglöhner » Albert Kaiser , geb. 20 . 4 . 1868

12 . der ledigen Modistin Adele Knapp , geb. 13 . 2.
1874 zu Mannheim . . „

13 . des Taglöbners Friedrich Kölsch , geb . 19 . 2.
1872 zu Monzenheim . ,

14. der Dienstmagd Maria Kuhn , geb. 19. 7. 1884
zu OtterSdeim , . 07 a

15 . des Taglöhners Karl Lehmann , geb . 27 . 3.
1853 zu Ehrenbreitstein,

16 . de» Maurers Karl Menk , geb . 1b . 3 . 1872 zu

17 . des TaglöhncrS Georg Metzler , geb . 25 . 1 . 186r>

18 . deS^Buchhalters Georg Michaelis , geb . 16 . 10.
1870 zu Wiesbaden . «. . . .

19. de « TaalöhnerS Rabanus Nauhcimer . geb.
28 . 8 . 1874 zu Winkel . . oa  „

20 . der ledigen Margaretha Schnorr , geb . 23 . 2.
1874 zu Heidelberg . , on  .

21 . de « Musikers Johann Schreiner , geb . 20 . 1.
1863 zu Probbach , .

22 . der ledigen Lina Simons , geb. 10 . 2. 1871
zu Haiqer , . . . . ,

23 . des Installateur « Wilhelm Wiederstein , geb.
10 . 3. 1875 zu Di -z, ^ A _ . ,

24 . des Bierbrauers Johann Bapt . Zapf , geb.
16 . 9 . 1870 zu Oberviechtach . . , , .

25 . der ledige » Henriette Zimmerschied , geb. 11 . 5.
1880 zu Wiesbaden.

Wiesbaden , den 1 . September 1904.
Der Magistrat . Armcn -Berwaltnng.

Bekanntmachung.
Dolksbadeanstalten betr.

Die drei städtischen Volksbadeanstalten de-

finden ŝicĥ ^ ^ äude der Höheren Mädchenschule
am Schloßplatz.

2 . Am Römertor,
3 . im Hanse Roonstraße 3.

ES werden verabfolgt:
Brausebäder in sämtlichen Anstalten,
Wannenbäder in der Anstalt in der Roon-

straße für Männer und Frauen , in der
Anstalt am Schloßplatz nur für Frauen.

Badezeiten find: Mai bis September vor¬
mittags 7 Uhr bi « abends 8 1/* Uhr . Oktober bi»
April vormittags 8 Ubr bis abend « 8 Uhr.

An Sonn - und Feiertagen wird 1 Stunde
früher geöffnet und um 11 Uhr vormittags
geschloffen . . , „ _ „

Di - Männerabteilung ist (außer Sonnabend)
von 1 ' /, — 2 ' /-, die Frauenabteilung stet» 1—4 Uhr

geschlossen . Das Stadtbauamt.

Bekanntmachung.
Der Fruchtmartt beginnt während der

Sommcrmonalc (April bi ? einschließlich September)
um 9 Ubr Vormittags . *

Wiesbaden , den 12 . Marz 1904.
Städt . Akzise-Amt.
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Ochsen
Kühe:
Schweine
Mast-Kälber
Land-Kälber.
Hammel .

1. Bieftmarkt.
(Schlachtgewicht.)
I. Qualität . .
N. . . .
n ! !

50 Kg.
50
50 .
50 „
1 I
1
1 '

2. Fruchtmaritt.
Hafer . 100 Kg.
Stroh . 100 „
Heu. 100 „

3» Viktualienmarkt.
Eßbutter . 1 Kg.
Kochbulter. 1 „
Eier . 25 St.
Trinkeier. 1 „
Haudkäse. 100 „Eabrikkäse. 100„ßkartoffeln. 100 Kg.
Eßkartoffeln. 1 „
Neue Kartoffeln . . . 1 „
Zwiebeln. 60 „

1 „
1
1 .
i"
i

1 Gbd.
1 St.
1 Gbd.
1

Zwiebeln
Knoblauch . .
Erdkohlrabi. ,
Nothe Rüben
Weiße Rüben s,
Gelbe Rüben
KI. gelbe Rüben
Rettich. . .
Trcibrctiich.
Radieschen. ,
Spargel . 1
Suppcnspargel. . . . 1
Schwarzwurzel. . . . 1
Meerrettich. 1
Petersilien . 1
Lauch . 1
Sellerie . 1
Kohlrabi. l
Feldgurken. 1
Trcibgurken. 1
Einmachguckcn. . . . 100
Kürbis. 1
Tomaten. 1
Grüne dicke Bohnen . . 1
Grüne Stg.-Bohnen . . 1
Grüne Buschbohnen. . 1
Grüne Priuzeßbohnen . 1
Grüne Erbsen ohne Schale 1
Grüne Erbsen mit Schale 1äuckerschoten. 1ieißkraut . 60

Wiesbaden , den2. September 1904.

Kg.

St.
Kg.
St.

Kg.
St.

Kg.

Niedr.
Preis.

10

Die Preise der Lebensmittel und landwirthschaftlichen Erzeugnisse zu Wiesbaden
"' naus, bi» cinschl. 2. September  1901 folaeude: _

Höchst.
Preis.

11

Weißkraut . 1 Kg.
Weißkraut . 1 St.
Rotbkraut . 1 Kg.
Roilikraut . . . . . . 1 St.
Wirsing . 1 Kg.
Blumenkohl(hiesiger) . 1 St.
Blumenkohl(ausländ.) . 1 „
Rosenkohl . 1 Kg.
Grün-Kohl . 1 „
Römisch-Kohl . . . . 1 „
Kopfsalat. 1 St.
Endivien. 1 „
Spinat . 1 Kg.
Sauerampfer . . . . 1 „
Lattich-Salat . . . . 1 „
Feldsalat. 1 Kg.
Kresse. 1 „
Artischocke. 1 St.
Rabarber. . . . . . 1 Kg.
Ebäpfel. 1 „
Kochäpsel. . 1 „
Eßbirnen. 1 ,
Kochbirncn. 1 „
Quitten . 1 „
Zwetschen. 1 „
Kirschen. 1 .
Kirsche», Rhein. Herz» . 1 ,
Kirschen, Sauer- . . . 1 „
Pflaumen. 1 „
Mirabellen . l „
Reineclauden . . . . 1 .
Pfirsiche. 1 _
Aprikosen. 1 „
Apfelsinen . l St.
Zitronen . 1 „
Melonen. 1 Kg.
Ananas . . i
Kokosnüsse. l St.
Bananen . l .
Feigen. 1 Kg.
Datteln . l
Kastanien. l
Walluüsse. • l
Haselnüsse . 1 "
Weintrauben(rheinische) . 1 .
Weintrauben(südländ.) . 1 „
Stachelbeeren. . . . 1
Johannisbeeren. . . . 1
Himbeeren . l
Heidelbeeren. l
Preißelbeeren. . . . 1
Gartenerdbeeren. . . 1
Walderdbeeren. . . . ILtr.
_ , , 4. Fischmarkt.Aal (lebend) . i Kg.
Hecht(lebend) . . . . l .
Karpfen(lebend) . . . 1 „
Schleie(lebend) . . . l .

Niedr.
Preis. Höchst.Preis.

Jt Ji -A
— 20 — 25
— 25 — 40
— 20 — 25
— 30 — 35— 30 — 35
— 50 — 55
—

25
—

30
— 6 — 7
— 10 — 12
— 40 _ 45
—

20 — 25

—
25

—
30

20 40
— 8 — 20
— 20 — 36— 12 — 16

—-
8

—
24

—
25

—
30

— 16 — 30
— 20 — 24
— 40 — 80— 30 — 60

— 6
—

1111Sl

30 Illlll60
= 60 1 —

—
60

—
70

2 40 3 20
2 80 3 20
2 40 2 40
3 — 3 20

Barsche(lebend) . . . 1 Kg.
Bachforelle(lebend) . . 1 „
Backfische(lebend) . . . 1 ,
Mummet(lebend) . . . 1 .
Krebse(lebend) . . . . 1 .
Schellfisch . 1 .
Bratschellfisch. . . . 1 .
Kabeljau. . 1 „
Kabeljau(Stockfisch gew.) 1 ,
Salm . i .
Seehecht. 1 „
Zander . 1 ,
Lachrforcllen. 1 „
Seeweißlinge(Merlans> 1 „
Blanselchen. 1
Heilbutt. 1 .
Steinbntt. 1 ,
Schollen . 1 „
Seezunge. 1 .
Rothznnge(Limandes) . 1 .
Grüner Hering. . . . 1 „
Hering(gesalzen) . . . 1 St.

8. Geflügel und Wild.
(Ladenpreise.)

Gans . 1 St.
Truthahn. 1 .
Truthuhn. 1 .
Gute . 1 „
Hahn. - . . 1 „
Huhn . 1 „
Masthuhn . . . . . 1 „
Perlhuhn. . 1 ,
Kapaunen . 1 _
Taube . . . .
Feldhuhn, alt . . . . 1
Feldhuhn, jung. . . . 1 _
Haselhühner. 1 „
Birkhühner. . . . . 1 „
Schneehühner. . . . 1 „
Fasanen . . . . . . 1 „
Wildenten. 1 .
Schnepfen . 1 .
Krammctsvögel. . . . 1 „
Hasen . 1 „
Reh-Rücken. 1 ,
Reh-Keule . 1 „
Reh-Borderblatt . . . 1
Hirsch-Rücken . . . . 1 Kg.
Hirsch-Keule. 1 „
Hirsch-Vorderblatt. . . 1 .
Wildschwein. 1 ,
Wildragout . 1 „

«. Fleisch.
(Ladenpreise.)

Ochsenfleisch von der Keule 1 Kg.
Ochsenfleisch, Bauchflcisch1 „
Kuh- oder Rindfleisch. 1 „

Niedr.Preis. Hschst.
Preis.

J6 ■A Ji Ji
l 60 2 —

10 — 10 —
— 50 — 60
6 — 7 _
5 — 6 —

— 80 1 20
— 50 — 60
1 — 1 20
3 60 7
1 — i 20
2 — 2 80
3 60 4 —

— 50 _ 60
2 60 3 —
1 80 2 _
2 40 3 20
1 20 1 40
4 — 5 —
1 40 i 60

— 8 — 12

5 50 7
6 — 7 50
5 50 6 —
2 80 3 50
1 20 1 70
2 — 2 50
5 50 7 —
2 25 2 50
2 — 2 50

— 60 — 70
-- 90 1 --
1 50 1 70

3
—

4 50
2 80 3

10
—

14
—

6 50 9 —
1 50 2 —

— 70 — 70

1 44 1 52
1 32 1 40
1 36 1 44

Schweinefleisch. . . . 1 Kg.
Kalbfleisch. . . .
Hammelfleisch. . .
Schaffleisch. . . .
Dörrfleisch. . . .
Solperfleisch. . . .
Schinken.
Speck, geräuchert. .
Schweineschmalz. .
Ricrenselt. . . . -
Schwartenmagen, frisch
Schwartcnniagen,geräuchert1 .
Bratwurst. 1 «
Fleischwurst. . . . . 1 .
Lebei-». Blutwurst. frisch 1 „
Leder-u.Blutwurst, geräuch. 1 „

7. Getreide. Me!,l und
Brod re.

») Großhandelspreise.
Weizen . t00 Kg.
Roggen . 100 „
Gerste. 100 »
Erbsen zum Kochen. . 100 „
Speisebohncn. . . . 100 .
Linsen• • • • • • ’ ?-00 «
Weizenmehl: No. 0 . . 100 „No. I . . 100 .

No. II . . 100 .
Roggenmehl: No. 0 . . 100 .

No. I . . 100 .

h) Ladenpreiser
Erbsen zum Kochen. .
Speisebohncn. . . .
Linsen.
Weizenmehl zur Speise»

bereitung . . . . .
Roggenmehl zur Speise»

bereitung.
Gerstengraupe. . . .
Gerstengrütze. . . .
Buchweizengrütze. . .
Hafergrütze.Haferflocken. . . .' .
Java-Reis, mittl. . . .
Java-Kaffee, mittl., roh
Java-Kaffee, mittl., gelb.

gebt.
Speisesalz.
Schwarzbrod: Langbrod

Run'dbrod

Kg.

Weißbrod: Wasserweck
Miläibrod

s
1 "

i ;

i;
/Laib

0,5 Kg.
1 Laib

Niedr.
Preis. Preis.
A A Ji 75T
i 40 1 70
l 60 1 90
i 20 1 70
i 20 1 40
i 60 1 80
i 60 1 80
i 84 2 —
i 80 1 84
i 40 1 60

— 80 1 —
i 60 2 —
i 80 2 _
i 60 1 80
i 40 1 60

— 96 — 96
i 80 2

17 50 19
13 50 14 50
14 — 18
22 — 28 —
22 — 28 __
22 — 30 —
29 — 32 —
27 — 27 50
25 -5- 26 _
23 — 23 25
21 21 5C

36 48
— 36 — 43
— 44 — 56
— 34 — 42

26 28
— 48 — 64
— 40 — 60
— 60 — 70
— 60 — 64
— 60 — 64
— 40 — 60
2 40 3 —

3 40 3 60
— 22 — 24
— 13 — 15
— 43 — 52
— 13 — 13
— 45 — 45
— 3 — 3
— 3 — 3

Städtisches Äleeise-Amt.

Bekanntmachung.
Die auf dem alten Friedhöfe befindliche Kapelle

lfislrauerhallc) wird zur Abhaltung von Traucr-
seicrlichkeiten uncutgkltljch zur Verfüguna gestellt
rind zu diesem Zweck im Winter auf städtische
Kosten nach Bedarf geheizt; die gärtnerische und
sonstige Ausschmückung der Kapelle wird stadtseitig
nicht besorgt, ' sondern bleibt alleinige Sache der
Antragsteller. Die Benutzung der Kapelle zu
Trauerfeierlichkeiten ist rechtzeitig bei dem zuständigen
Friedhofsaufseher anzumeldeu.welchcr alsdann dafür
sorgt, daß diese zur bestimmten Zeit für den
Trauerakt frei ist. *

Die Friedhofs-Deputation.
Verdingung.

Die Ausführung der Tüncher- und
Anstreicherarbeiten zur Instandsetzung der
Faffade» des ehemaligen Odevrecht'schen
HauseS in der Elisabethenstraße 23 Hierselbst
sollen im Wege der öffentlichen Ausschreibung ver¬
dungen werden.

Angeboisformulare, Verdingungsunterlagen
können während der Vormittagsdienststunden im
Bürcau für Gebäudeunterhaltung, Friedrichstr. 15,
Zimmer No. 22, eingeseben, die Verdingungs¬
unterlagen auch von dort gegen Barzahlung oder
bcstellgeldfreie Einsendung von 50 Pf. und zwar
bi» zum Montag, den 12. September er., abends,
bezogen werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift, G. U. 9
Oeff." versehene Angebote find spätestens bis

Dienstag , den 13. September 1904,
vormittags 10 Uhr,

hierher einzureichen. 0
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgeschriebencn und aus-

gefüllten Verdingnngsfonmilar ejngereichten Ange¬
bote werden berücksichtigt. *

Zuschlagrfrist: 4 Wochen.
Wiesbaden, den 31. August 1904.

Stadtbauamt,
Büreau für Gebäudeunterhaltung.

Verdingung.
Die Herstellung und Ausstellung des

Bauzaunes und der Tor« zum Neubau des
Kurhauses am Kurhausplatz zu Wiesbaden soll
im Wege der öffentlichen Ausschreibung verdungenwerden.

Angebotsformulare, Verdingungsunterlagen
und Zeichnungen können während der Vormitlagr-
dienststunden im Bürcau für Gebäudeunterhaltung,Eriedrichstraße 15,Zimmer No.22,eingesehen,dieerdingungSunterlagenauch von dort gegen Bar¬
zahlung oder bestellgeldfreie Einsendung von 50 Pf.
und zwar bis zum Montag, den 12. Sept. cr„
sbcnds, bezogen werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift„G. U. 8
Oeff." versehene Angebote find spätestens bis

DienStag, den 13. September 1904,
vormittags 11 Uhr,

hierher einzureichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgeschriebenen und aus-

gefüllten VerdingungSformnlar eingercichten Ange¬
bote werden berücksichtigt. *

Zuschlagsfrist: 4 Wochen.
Wiesbaden, den 31. Ailgust 1904

Stadtbauamt,
Büreau für Gebäudeunterhaltung.

Bekanntmachung.
Der Fluchtlinienplan für das Terrain Bier-

stadterberg hat die Zustimmung der Ortspolizei¬
behörde erhalten und wird,nunmehr im Rathaus,
1. Obergeschoß, Zimmer No. 38». innerhalb der
Dienststunden zu Jedermann» Einsicht offen gelegt.

Die» wird gemäß 8 7 de» Gesetze» vom
2. Juli 1875, betr. die Anlegung und Veränderung
von Straßen rc., mit dem Bemerken hierdurch
bekannt gemacht, daß Einwendungen gegen diesen
Plan innerhalb einer präklusivischen, mit dem
30. August beginnenden und einschl. 27. Sep¬
tember er. endenden Frist von 4 Wochen beim
Magistrat schriftlich anzubringen find. *

Wiesbaden, den 26. August 1904.
_ Der Magistrat.

Verdingung.
Die Instandhaltung , insbesondere Er¬

neuerung des OetfarbenanstricheS der Fas¬
saden pv. des früher Fallotvfield'sihc« Haukes
(Vorderhaus), aus der Schönen Aussicht No. 2 hier-
scibst, soll im Wege der öffentlichen Ausschreibung
verdungen werden.

Angebotsformulare und Verdingungsunterlagen
können während der Vormittagsdienststunden im
Bürcau für Gebäudeunterhaltung, Friedrichstr. 15,
Zimmer No. 22, eingesehen, die Verdingungsunter¬
lagen auch von dort gegen Barzahlung oder bcstell-
geldfreie Einsendung von 60 Pf ., und zwar bis znm
Dienstag, den 13. September 1904, abends, bezogenwerden.

Verschlossene und mit der Aufschrift„G. U. 10"
Lersebenc Angebote sind spatesten? bis

Mittwoch, den 14. September 1904,
vormittags 10 Uhr,

hierher einzureichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgeschriebenen und aus-

gefüllten Verdingnngsformular eingercichten An¬
gebote werden berücksichtigt. *

Zuschlagrfrist 30 Tage.
Wiesbaden, den 31. Anglist 1904.

Stadtbauamt,
Büreau für Gebäudeunterhaltung.

Bekanntmachung.
Die Lieferung von 300 cbm Hartbasalt-

trotzen für die Bauverwaltungder Stadt Wies¬
baden soll im Wege der öffentlichen Aurschreibung
verdungen werden.

AngebotSsormuIare und Verdingungsunter¬
lagen können während der Vormittagsdienststunden
im Rathausc, Zimmer No. 53, eingesehen, auch
von dort gegen Barzahlung oder bcstellgeldfreie
Einsendung von 70 Pf. und zwar bis zum letzten
Tage vor dem Termin bezogen werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift„Kratzen"
versebenc Angebote sind spätestens bis

Samstag , den 10. September 1904,
vormittags 11 Uhr,

hierher einzureichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgeschriebenen und aur-

gcfüllten Verdingnngsformular und nur die aus
Hartbasalt eingereichlen Angebote werden berück¬
sichtigt. *

Zuschlagsfrist: 4 Wochen.
Wiesbaden, den 16. Aiignst 1904.

Stadtbauanrt, Abteilung für Strafienbau.

Verdingung.
Die Lieferung von 1800 lfd. m Bord¬

steinen aus Basalllava, Profit 21/30, für die
Baiiverwaltung der Stadt Wiesbaden soll im Wege
der öffentlichen Ausschreibung verdungen werde».

Angebotsformulare und Verdingungsunter¬
lagen können während der Vormittagrdienstunüen
im Rathause. Zimmer No. 53, eingesehen. auch von
dort gegen Barzahlung oder bestellgeldfreie Ein¬
sendung von1 Mk. und zwar bis zum letzten Tage
vor dem Termin bezogen werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift „Basalt¬
lava" veriebene Angebote find spätestens bis

Donnerstag, de» 18. September 1904»
vormittags 11 Uhr,

hierher einzureichen.
Die Eröffnung der Angebote' erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgeschriebenen»nd in alle»

Teilen ausgefülltcn Verdingnngsformular einge-
reichte» Angebote werden berücksichtigt. *

Zuschlagssrist: 5 Wochen.
Wiesbaden, den 27. August 1904.

Stadtbauamt, Abteilung für Straßenbau.
Städtisches Leihhaus zu Wiesbaden,

Nengasse 6.
Wir bringen hiermit zur öffentlichen Kenntnis,

daß das städtische Leihhaus dahier Darlehen ans
Pfänder in Beträgen von 2 Mk. bis 2100 Mk. auf
jede beliebige Zeit, längstens aber auf die Dauer
eines Jahres, gegen 10 pCt. Zinsen giebt und daß
die Taxatoren von 3—10 Uhr vormittags und
von 8—3 Uhr nachmittags im Leihhaus an¬
wesend sind. *
_ Di« Leihhaus-Deputation.

Stroh -Verdingung.
Zur Verdingung der Lieferung von un¬

gefähr 21200 kjf Roggenricht - oder
Maschinenlangstroh findet am

19 . September d. Js .,
Vormittags 10 Uhr, im Geschäfts¬
zimmer der Garnison- Verwaltung, Rhein-
stratzc 47, Termin statt. F290

Bedingungen liegen aus._

W-Versteigerung.
Im Aufträge der Firma B . May

von der Hammermühle zu Biebrich soll
Donnerstag , den 8 . September
d. I ., nachmittags 2 Uhr , die dies¬
jährige Obsternte von circa 200 Aepfel -,
Birnen - und Nuhbäumen (zum Teil
schönes Tafel-, zum Teil Wirtschafts-Obst)
gegen gleich baare Zahlung an Ort und
Stelle öffentlich versteigert werden.

Zusammenkunst der Steigerer
findet am Friedhofe statt. 'F304

Biebrich , den 31. August 1904.
Das Ortsgericht:

Wolfs,
' Vorsteher.

Dampfer-Fahrten.
lllieiii - Oampfscliiflulirt.

Kölnische und Düsseldorfer Ixesellscliaft.
Abfahrten von Biebrich morgens 8.05, 9.25

(Schnellfahrt), 9.50 (Schnellfahrt), 10.35, 12.50
bis Cöln. mittags 3.20 bis Andernach, abend«
6.35 (Gütersohilf) bis Bingen.

Gepäckwagen von Wiesbaden nach Biebrich
morgens 7* 1/« Uhr. F 329

Billets und Auskunft in Wiesbaden hoi dem
Agent W. Bickel, Langgasse 20. Telefon 2364

Biebrich - Mainzer Dampfscliiilaurt
August Waldtnnnn.

Im Anschlüsse an die Wiesbadener Strafsenbaün.
Fahrplan ab 1. Mai 1904.

Beste Gelegenheit nach Mainz,
Yon Biebrich nach Mainz (ab Schloß) : 9 10

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9*.
An und ab Station Kaiserstra6e -3aupt-
bahnliof 15 Minuten später.

Yon Mainz nach Biebrich (ab Stadthalle) : 9 10
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9*.

An und ab Station Kaiserstraise-Haupt-
bahnhof 5 Minuten später.

* Nur Sonn- und Feiertags.
Extraboote für Gesellschatten. Abonnements.

Frachtgüter 35 Pfg. per 100 Ko.
iiuni bürg -Amerika -Linie . F330

(Passage-Büreaud. Gesellschaft: Wilholmstr. 10.)
D. „Adria“ von Newyork nach Cbristiania,

(Kopenhagen und Stettin, 1. Sept. Butt of Lewis
passiert. D. „Altenburg“ nach Westindien, 1. Sept.
Quessant Creach passiert. D. „Arcadia“ von
Philadelphia kommend, 1. Sept. 9 Uhr 30 Min.
morgens Dover passiert. D. „Aseania“ von West¬
indien kommend, 3l . Aug. 1 Uhr nachm, von
Havre nach Hamburg. D. „Belgravia“ 31. Aug.
10 Uhr abends in ifevryork. D. „Blücher“ von
Newyork kommend, 2. Sept. 1 Uhr 45 Min. morg.
Scilly passiert. D. „Bolivia“ von Westindien
kommend, 1. Sept. 3 Uhr nachm. Lizard passiert.
D. „Brisgavia“ auf der Ausreise nach Ostasien,
1. Sept. Perim passiert. D. „Cheruskia“ 31. Aug.
in Yera Cruz. S.-D. „Deutschland“ 1. Sept. 11 Uhr
morgen*von Newyork via Plymouth u. Cherbourg
nach Hamburg. D. „Hamburg“ nach Newyork,
1. Sept. 4 Uhr 20 Min. nachm. Cuxhaven passiert.
D. „Markomannia“ 30. Aug. in St. Thomas. D.
„Moltke“ 1. Sept. 6 Uhr nachm, in Newyork. D.
„Nioomedia“ 31. Aug. von Astoria. D. „Nürn¬
berg“ auf der Heimreise von Ostasien, 2. Sept.
1 Uhr morg. von Havre. D. „Oxonian“ 31. Aug.
in Quebec. D. „Prinz Adalbert“ von Newyork
nach Genua, 81. Aug. morgens in Neapel. D.
„Prinz August Wilhelm“ nach Havana u. Mexico,
31. Aug. 8 Uhr abends von Coruna. D. „Prinz
Joachim“ von Mexico kommend, 31. Ang. von
Havana. D. „Prinz Sigismund“ nach Mittel¬
brasilien, 31. Aug. 8 Uhr abends von Lissabon.
Yergnügungsdampfer „Prinzessin Victoria Luise“
nach den nordischen Hauptstädten, 1. Sept. 11 Uhr
morgens in Königsberg. D. „Sevilla“ von dem
La Plata kommend, 31. Aug. 12 Uhr mittags auf
der Elbe. D. „Sicilia“ 31. Aug. 5 Uhr nachm.
Gibraltar passiert. D. „Slavonia“ auf der Aus¬
reise nach Ostasien, 1. Sept. Quessant Creach
passiert. D. „Sparta“ 1. Sept. morgens auf der
Elbe. D. „Suevia“ auf der Ausreise nach Ostasien,
31. Aug. 12 Uhr nachts in Penang. D. „Teutonia“
nach Mexico, 31. Aug. von Ponta Delgada.

®ruä UM Verla» der L. Schellenderg ' Ichen Hof-Buchdruckerei in Wiesbaden.
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